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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Verfahren,
Vorrichtungen und ein computerlesbares Speicherme-
dium mit Instruktionen zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug. Die Erfindung betrifft
weiterhin ein Kraftfahrzeug, in dem ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren oder eine erfindungsgemäße Vorrichtung
eingesetzt werden.
[0002] In modernen Fahrzeugen werden dem Fahrer
oftmals Informationen über Verkehrszeichen am Stra-
ßenrand oder über aktuell geltende Geschwindigkeits-
begrenzungen oder Überholverbote bereitgestellt, in-
dem sie beispielsweise auf einem Bildschirm-Instrument
oder einem Head-Up-Display im Fahrzeug angezeigt
werden. Zudem können diese Informationen auch von
unterschiedlichsten Steuergeräten im Fahrzeug genutzt
werden, beispielsweise zur automatischen Regelung der
Fahrzeuggeschwindigkeit oder zur Warnung vor uner-
laubten Überholmanövern. Im Hinblick auf autonomes
oder teilautonomes Fahren ist die zuverlässige Verfüg-
barkeit solcher Informationen essentiell.
[0003] Zur Zeit existieren im Wesentlichen zwei Ansät-
ze zur Bereitstellung von Informationen zu Verkehrszei-
chen oder aktuell für ein Fahrzeug geltenden Verkehrs-
regeln. Ein erster Ansatz basiert auf der Verwendung von
Navigationskarten, in denen Verkehrszeichen vermerkt
sind. Ein zweiter Ansatz besteht in der Verkehrszeichen-
erkennung mithilfe von Kamerasystemen.
[0004] Beispielsweise beschreibt die DE 10 2013 013
799 A1 ein Assistenzsystem, das einen Fahrzeugführer
bei einem Überholvorgang unterstützt, indem es anhand
der Differenzgeschwindigkeit zu einem zu überholenden
Fahrzeug, sowie unter Einbeziehung der verbleibenden
Überhostrecke ermittelt, ob der Überholvorgang gefahr-
los zu Ende geführt werden kann. Die Ermittlung der
verbleibenden Überholstrecke kann mittels Verkehrszei-
chenerkennung oder GPS-basiertem Kartenmaterial er-
folgen.
[0005] Die DE 10 2007 034 505 A1 beschreibt ein
Verfahren zur Verkehrszeichenerkennung. Ausgehend
von bereitgestellten Bilddaten wird eine Verkehrszei-
chenerkennung durchgeführt, wobei eine länderspezifi-
sche Verkehrszeichendatenbank mit zumindest teilwei-
se länderspezifischen Klassifizierungsmerkmalen oder
zumindest teilweise länderspezifischen Klassifizierungs-
verfahren genutzt wird. Weist die Verkehrszeichener-
kennung eine geringe Güte auf, wird mit Hilfe von ge-
speicherten Bildregionen mit detektierten Verkehrszei-
chen die Verkehrszeichenerkennung mit einer weiteren
alternativen landesspezifischen Verkehrszeichendaten-
bank wiederholt durchgeführt. Dies wird solange wieder-
holt, bis das Ergebnis der Verkehrszeichenerkennung
eine ausreichende Güte aufweist. Diejenige landesspe-
zifische Verkehrszeichendatenbank wird dann für weite-
re Verkehrszeichenerkennungen voreingestellt, für die
bei der Verkehrszeichenerkennung zumindest eine aus-
reichende Güte ermittelt worden ist.

[0006] Aus der DE 10 2008 043 756 A1 ist ein Ver-
fahren zum Bereitstellen einer Verkehrszeicheninforma-
tion bekannt. In einem ersten Schritt werden Verkehrs-
zeichendaten im Fahrzeug gespeichert. Anschließend
werden gespeicherte Verkehrszeichendaten einer ak-
tuellen Position eines Fahrzeugs zugeordnet. Basierend
auf den Verkehrszeichendaten, die der aktuellen Posi-
tion des Fahrzeugs zugeordnet sind, wird schließlich
eine Verkehrszeicheninformation bereitgestellt. Die Ver-
kehrszeichendaten können abschnittsweise auf Grund-
lage einer Positionsinformation des Fahrzeugs von ei-
nem Online-Dienst abgefragt werden.
[0007] Ein Nachteil bei kamerabasierten Lösungen ist
ihre begrenzte Reichweite, d.h. eine vorausschauende
Erfassung von Verkehrszeichen ist nur eingeschränkt
möglich. Zudem nimmt die Zuverlässigkeit der Erken-
nung mit zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit ab.
[0008] Ein Nachteil bei Lösungen, die auf Navigations-
karten basieren, liegt darin, dass diese Karten stets
aktuell sein müssen, die Karten also fortlaufend aktuali-
siert werden müssen, beispielsweise durch Online-Up-
dates. Die erforderlichen Karten verursachen Lizenzkos-
ten und werden zumeist nur zusammen mit einer Navi-
gationsfunktion verkauft. Dem Nutzer entstehen dadurch
Zusatzkosten.
[0009] Die DE 102 10 546 A1 beschreibt ein Verfahren
zur automatischen Fahrzeugführung, bei dem Infrastruk-
turdaten drahtlos an das Fahrzeug übermittelt werden
und Befehle für die Fahrzeugführung anhand der Infra-
strukturdaten berechnet werden. Die Infrastrukturdaten
werden für zumindest einen unmittelbar voraus liegen-
den Abschnitt der Fahrtstrecke in einen fahrzeugeigenen
Speicher geladen. Mit einem präzisen Positionssystem
wird fortlaufend die aktuelle Position des Fahrzeugs be-
stimmt. Die Befehle werden dann anhand der Positions-
daten und der gespeicherten Infrastrukturdaten berech-
net.
[0010] Die US 9,539,901 B1 beschreibt ein Verfahren
zur Warnung vor Geschwindigkeitsbegrenzungen. Bei
dem Verfahren wird ein aktueller Standort eines Nutzers
bestimmt, der mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Auf
Grundlage des aktuellen Standorts wird eine ausge-
schriebene Geschwindigkeitsbegrenzung für das Fahr-
zeug bestimmt. Diese wird mit einer gemessenen Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs verglichen. Bei einer zu
großen Überschreitung der ausgeschriebenen Ge-
schwindigkeitsbegrenzung erfolgt eine akustische oder
visuelle Warnung.
[0011] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, weitere Lö-
sungen zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für
ein Kraftfahrzeug aufzuzeigen, die eine zuverlässige
Bereitstellung der gewünschten Informationen ermögli-
chen, ohne dass im Kraftfahrzeug eine Karte vorgehalten
werden muss.
[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 oder 3, durch ein computer-
lesbares Speichermedium mit Instruktionen gemäß An-
spruch 8 und durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen
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des Anspruchs 9 oder 10 gelöst. Bevorzugte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.
[0013] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung um-
fasst ein Verfahren zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug die Schritte:

- Übermitteln zumindest einer Position und einer Be-
wegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an ein Ba-
ckend durch eine Übertragungseinrichtung des
Kraftfahrzeugs; und

- Empfangen von Angaben zu an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln durch
die Übertragungseinrichtung;

wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln zumindest eine
Gültigkeitsdistanz beinhalten, die eine minimale Entfer-
nung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrsre-
geln angibt, und wobei bei Erreichen der minimalen Ent-
fernung das Übermitteln zumindest einer Position und
einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an das
Backend erneut durchgeführt wird.
[0014] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
enthält ein computerlesbares Speichermedium Instruk-
tionen, die bei Ausführung durch einen Computer den
Computer zur Ausführung der folgende Schritte zum
Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraftfahr-
zeug veranlassen:

- Übermitteln zumindest einer Position und einer Be-
wegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an ein Ba-
ckend durch eine Übertragungseinrichtung des
Kraftfahrzeugs; und

- Empfangen von Angaben zu an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln durch
die Übertragungseinrichtung;

wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln zumindest eine
Gültigkeitsdistanz beinhalten, die eine minimale Entfer-
nung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrsre-
geln angibt, und wobei bei Erreichen der minimalen Ent-
fernung das Übermitteln zumindest einer Position und
einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an das
Backend erneut durchgeführt wird.
[0015] Der Begriff Computer ist dabei breit zu verste-
hen. Insbesondere umfasst er auch Steuergeräte und
andere prozessorbasierte Datenverarbeitungsvorrich-
tungen.
[0016] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist eine Vorrichtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug auf:

- eine Übertragungseinrichtung zum Übermitteln zu-
mindest einer Position und einer Bewegungsrich-
tung des Kraftfahrzeugs an ein Backend und zum
Empfangen von Angaben zu an der Position des

Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln; und
- eine Datenverarbeitungseinheit zum Auswerten der

Angaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln;

wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln zumindest eine
Gültigkeitsdistanz beinhalten, die eine minimale Entfer-
nung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrsre-
geln angibt, und wobei die Übertragungseinrichtung ein-
gerichtet ist, das Übermitteln zumindest einer Position
und einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an das
Backend bei Erreichen der minimalen Entfernung erneut
durchzuführen.
[0017] In Hinblick auf ein Verfahren, das in einem Kraft-
fahrzeug eingesetzt werden kann, bzw. eine Vorrichtung,
die in einem Kraftfahrzeug verbaut sein kann, werden im
Kraftahrzeug lediglich Position und Bewegungsrichtung
erfasst und an ein Backend übermittelt. Basierend auf
diesen Informationen werden durch das Backend Anga-
ben zu den geltenden Verkehrsregeln ermittelt, die dann
an das Kraftfahrzeug übertragen werden. Das Kraftahr-
zeug benötigt daher weder eine Sensorik zur Erfassung
von Verkehrszeichen noch besondere, stets aktuelle
Karteninformationen, was zu deutlichen Kosteneinspa-
rungen führt. Die Abfrage der Verkehrsregeln erfolgt
erneut bei Erreichen einer Gültigkeitsdistanz, die eine
minimale Entfernung bis zu einer Änderung der gelten-
den Verkehrsregeln angibt. Auf diese Weise müssen nur
überschaubare Datenmengen übertragen werden, so
dass die Datenübertragung zwischen Kraftahrzeug
und Backend sehr effizient ist.
[0018] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird eine
Historie von Positionen des Kraftfahrzeugs an das Ba-
ckend übermittelt. Die Historie von Positionen, d.h. ein
Trace aus vergangenen Wegepunkten, ist ausgespro-
chen hilfreich für die korrekte Zuordnung der Fahrzeug-
position zu einer Straße, insbesondere zur richtigen
Fahrspur im Falle von mehrspurigen Straßen.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
umfasst ein Verfahren zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug die Schritte:

- Empfangen von zumindest einer Position und einer
Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs;

- Bestimmen von Angaben zu an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln; und

- Übermitteln der Angaben zu den an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln an das
Kraftfahrzeug;

wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln zumindest eine
Gültigkeitsdistanz beinhalten, die eine minimale Entfer-
nung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrsre-
geln angibt.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
enthält ein computerlesbares Speichermedium Instruk-
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tionen, die bei Ausführung durch einen Computer den
Computer zur Ausführung der folgende Schritte zum
Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraftfahr-
zeug veranlassen:

- Empfangen von zumindest einer Position und einer
Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs;

- Bestimmen von Angaben zu an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln; und

- Übermitteln der Angaben zu den an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln an das
Kraftfahrzeug;

wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln zumindest eine
Gültigkeitsdistanz beinhalten, die eine minimale Entfer-
nung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrsre-
geln angibt.
[0021] Der Begriff Computer ist auch hier breit zu ver-
stehen. Insbesondere umfasst er auch Workstations,
verteilte Systeme und andere prozessorbasierte Daten-
verarbeitungsvorrichtungen.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist eine Vorrichtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug auf:

- eine Übertragungseinrichtung zum Empfangen von
zumindest einer Position und einer Bewegungsrich-
tung des Kraftfahrzeugs und zum Übermitteln von
Angaben zu an der Position des Kraftfahrzeugs gel-
tenden Verkehrsregeln an das Kraftfahrzeug; und

- eine Recheneinheit zum Bestimmen der Angaben
zu den an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden
Verkehrsregeln;

wobei die Recheneinheit eingerichtet ist, die Angaben zu
den an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden Ver-
kehrsregeln zumindest mit einer Gültigkeitsdistanz zu
versehen, die eine minimale Entfernung bis zu einer
Änderung der geltenden Verkehrsregeln angibt.
[0023] In Hinblick auf ein Verfahren, das in einem Ba-
ckend eingesetzt werden kann, bzw. eine Vorrichtung,
die in einem Backend verbaut sein kann, werden vom
Backend lediglich Position und Bewegungsrichtung ei-
nes Kraftfahrzeugs empfangen. Basierend auf diesen
Informationen werden durch das Backend Angaben zu
den geltenden Verkehrsregeln ermittelt, die dann an das
Kraftfahrzeug übertragen werden. Um das erforderliche
Datenvolumen gering zu halten, wird durch das Backend
zudem eine Gültigkeitsdistanz ermittelt und an das Kraft-
fahrzeug übertragen, die eine minimale Entfernung bis
zu einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln angibt.
Eine Abfrage der Verkehrsregeln durch das Kraftfahr-
zeug kann dann basierend auf der Gültigkeit erfolgen, so
dass nicht mehr Abfragen als erforderlich beim Backend
eingehen.
[0024] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
das Bestimmen der Angaben zu den an der Position des

Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln die Schritte:

- Zuordnen der Position des Kraftfahrzeugs zu einer
Straße in einem Straßennetz;

- Ermitteln von für die Straße an der Position des
Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln; und

- Ermitteln von zumindest einer Entfernung im Stra-
ßennetz bis zu einer Änderung der geltenden Ver-
kehrsregeln.

[0025] Nach der Zuordnung der Position des Kraft-
fahrzeugs zu einer Straße in einem Straßennetz, d.h.
in einer Karte, können unmittelbar die gewünschten An-
gaben zu den Verkehrsregeln aus den Kartendaten über-
nommen werden. Zudem können anhand der Karte mög-
liche Fahrtrouten auf Änderungen der Verkehrsregeln
überprüft werden. Dadurch lässt sich leicht ermitteln,
bis zu welchen zukünftigen Fahrzeugpositionen keine
weitere Abfrage der Verkehrsregeln durch das Kraftfahr-
zeug erforderlich ist.
[0026] Gemäß einem Aspekt der Erfindung beinhalten
die Angaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln mehrere Entfernungen bis zu
einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln für unter-
schiedliche Routen. Das Übermitteln zumindest einer
Position und einer Bewegungsrichtung des Kraftfahr-
zeugs an das Backend wird in diesem Fall bei Erreichen
einer in den Informationen zur Gültigkeit enthaltenen
Entfernung erneut durchgeführt. Dieser Ansatz kommt
mit einer sehr geringen Anzahl von Abfragen aus, so
dass das anfallende Datenvolumen sehr gering ist. Zu-
dem ist keine dauerhafte Datenverbindung nötig.
[0027] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfassen
die Angaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln Detailinformationen zu zumin-
dest einer Kreuzung. Mit Hilfe der Detailinformationen,
z.B. eines Kreuzungsmodells oder eines Kreuzungsnet-
zes, lässt sich im Falle von Latenzen bei der Anfrage an
das Backend eine gewisse Vorausschau erreichen, so
dass die Zuverlässigkeit des Verfahrens weiter erhöht
wird.
[0028] Gemäß einem Aspekt der Erfindung beschrei-
ben die an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden
Verkehrsregeln eine Geschwindigkeitsbegrenzung, eine
Vorfahrtsberechtigung oder ein Überholverbot. Damit
sind typische Fälle von Verkehrsregeln abgedeckt, die
über längere Straßenabschnitte gültig sind und sich so-
mit besonders für die Anwendung der beschriebenen
Lösungen eignen.
[0029] Vorzugsweise werden ein erfindungsgemäßes
Verfahren oder eine erfindungsgemäße Vorrichtung in
einem Fahrzeug, insbesondere einem Kraftfahrzeug,
eingesetzt.
[0030] Weitere Merkmale der vorliegenden Erfindung
werden aus der nachfolgenden Beschreibung und den
angehängten Ansprüchen in Verbindung mit den Figuren
ersichtlich.
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Fig. 1 zeigt schematisch ein Verfahren zum Ermit-
teln von geltenden Verkehrsregeln für ein
Kraftfahrzeug aus Sicht des Kraftfahrzeugs;

Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug, die in ei-
nem Kraftfahrzeug verbaut sein kann;

Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug, die in ei-
nem Kraftfahrzeug verbaut sein kann;

Fig. 4 stellt schematisch ein Kraftfahrzeug dar, in
dem eine erfindungsgemäße Lösung reali-
siert ist;

Fig. 5 zeigt schematisch ein Verfahren zum Ermit-
teln von geltenden Verkehrsregeln für ein
Kraftfahrzeug aus Sicht eines Backends;

Fig. 6 zeigt nähere Details zum Bestimmen der An-
gaben zu den an der Position des Kraftfahr-
zeugs geltenden Verkehrsregeln;

Fig. 7 zeigt eine erste Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug, die in ei-
nem Backend verbaut sein kann;

Fig. 8 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug, die in ei-
nem Backend verbaut sein kann;

Fig. 9 veranschaulicht ein System zum Ermitteln
von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraft-
fahrzeug;

Fig. 10 illustriert zwei vorteilhafte Algorithmen, die im
System aus Fig. 9 implementiert sein können;

Fig. 11 zeigt ein Kreuzungsmodell, das im Rahmen
von Angaben zu geltenden Verkehrsregeln
an ein Kraftfahrzeug übermittelt werden
kann;

Fig. 12 veranschaulicht einen ersten Iterationsschritt
einer Bestimmung einer Gültigkeitsdistanz ei-
ner Geschwindigkeitsbegrenzung;

Fig. 13 veranschaulicht einen zweiten Iterations-
schritt der Bestimmung einer Gültigkeitsdis-
tanz einer Geschwindigkeitsbegrenzung; und

Fig. 14 illustriert ein Endergebnis der Bestimmung ei-
ner Gültigkeitsdistanz einer Geschwindig-

keitsbegrenzung.

[0031] Zum besseren Verständnis der Prinzipien der
vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Ausfüh-
rungsformen der Erfindung anhand der Figuren detail-
lierter erläutert. Es versteht sich, dass sich die Erfindung
nicht auf diese Ausführungsformen beschränkt und dass
die beschriebenen Merkmale auch kombiniert oder mo-
difiziert werden können, ohne den Schutzbereich der
Erfindung zu verlassen, wie er in den angehängten An-
sprüchen definiert ist.
[0032] Fig. 1 zeigt schematisch ein Verfahren zum
Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraftfahr-
zeug aus Sicht des Kraftfahrzeugs. Zunächst werden
Position und Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs be-
stimmt 10. Position und Bewegungsrichtung des Kraft-
fahrzeugs werden dann durch eine Übertragungseinrich-
tung des Kraftfahrzeugs an ein Backend übermittelt 11.
Dabei kann vorgesehen sein, eine Historie von Positio-
nen des Kraftfahrzeugs an das Backend zu übermitteln.
Als Reaktion auf die an das Backend übermittelten In-
formationen werden schließlich Angaben zu an der Posi-
tion des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln durch
die Übertragungseinrichtung empfangen 12, beispiels-
weise Angaben zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung,
einer Vorfahrtsberechtigung oder einem Überholverbot.
Das Übermitteln 11 von Position und Bewegungsrichtung
des Kraftfahrzeugs an das Backend erfolgt dabei in
Abhängigkeit von Informationen zu einer Gültigkeit der
Verkehrsregeln, die in den Angaben zu den an der Posi-
tion des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln ent-
halten sind und zumindest eine Entfernung bis zu einer
Änderung der geltenden Verkehrsregeln beinhalten. Die
Informationen zur Gültigkeit können auch mehrere Ent-
fernungen bis zu einer Änderung der geltenden Ver-
kehrsregeln für unterschiedliche Routen beinhalten.
Die Abfrage der geltenden Verkehrsregeln beim Ba-
ckend wird in diesem Fall vorzugsweise erst bei Errei-
chen einer in den Informationen zur Gültigkeit enthalte-
nen Entfernung erneut durchgeführt. Zudem können die
Angaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln Detailinformationen zu Kreuz-
ungen umfassen.
[0033] Fig. 2 zeigt eine vereinfachte schematische
Darstellung einer ersten Ausführungsform einer Vorrich-
tung 20 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für
ein Kraftfahrzeug, die in einem Kraftfahrzeug verbaut
sein kann. Die Vorrichtung 20 hat einen Eingang 21
zum Empfangen von Informationen zu Position und Be-
wegungsrichtung des Kraftfahrzeugs, beispielsweise
von einem Navigationssystem, oder von Daten, die eine
Bestimmung von Position und Bewegungsrichtung des
Kraftfahrzeugs erlauben. Eine Trackingeinheit 22 extra-
hiert oder ermittelt Position und Bewegungsrichtung des
Kraftfahrzeugs aus den empfangenen Daten und wählt
diejenigen Daten aus, die an ein Backend übermittelt
werden sollen. Eine Übertragungseinrichtung 23 über-
mittelt die gewählten Daten, d.h. Position und Bewe-
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gungsrichtung des Kraftfahrzeugs, an das Backend. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass die Übertragungsein-
richtung 23 eine Historie von Positionen des Kraftfahr-
zeugs an das Backend übermittelt. Zudem empfängt die
Übertragungseinrichtung 23 vom Backend Angaben zu
an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrs-
regeln, beispielsweise Angaben zu einer Geschwindig-
keitsbegrenzung, einer Vorfahrtsberechtigung oder ei-
nem Überholverbot. Die Übertragungseinrichtung 23 ist
dabei eingerichtet, das Übermitteln von Position und
Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs an das Backend
in Abhängigkeit von Informationen zu einer Gültigkeit der
Verkehrsregeln, die in den Angaben zu den an der Posi-
tion des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln ent-
halten sind und zumindest eine Entfernung bis zu einer
Änderung der geltenden Verkehrsregeln beinhalten,
durchzuführen. Die Informationen zur Gültigkeit können
auch mehrere Entfernungen bis zu einer Änderung der
geltenden Verkehrsregeln für unterschiedliche Routen
beinhalten. Die Abfrage der geltenden Verkehrsregeln
beim Backend wird in diesem Fall vorzugsweise erst bei
Erreichen einer in den Informationen zur Gültigkeit ent-
haltenen Entfernung erneut durchgeführt. Zudem kön-
nen die Angaben zu den an der Position des Kraftfahr-
zeugs geltenden Verkehrsregeln Detailinformationen zu
Kreuzungen umfassen. Eine Datenverarbeitungseinheit
24 wertet die empfangenen Angaben zu den an der
Position des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln
aus. Die von der Datenverarbeitungseinheit 24 generier-
ten Daten werden vorzugsweise über einen Ausgang 26
der Vorrichtung 20 zur weiteren Nutzung bereitgestellt.
Die Trackingeinheit 22, die Übertragungseinrichtung 23
und die Datenverarbeitungseinheit 24 können von einer
Kontrolleinheit 25 gesteuert werden. Über eine Benut-
zerschnittstelle 28 können gegebenenfalls Einstellungen
der Trackingeinheit 22, der Übertragungseinrichtung 23,
der Datenverarbeitungseinheit 24 oder der Kontrollein-
heit 25 geändert werden. Die in der Vorrichtung 20 an-
fallenden Daten können dabei in einem Speicher 27 der
Vorrichtung 20 abgelegt werden, beispielsweise für eine
spätere Auswertung oder für eine Nutzung durch die
Komponenten der Vorrichtung 20. Die Trackingeinheit
22, die Übertragungseinrichtung 23, die Datenverarbei-
tungseinheit 24 sowie die Kontrolleinheit 25 können als
dezidierte Hardware realisiert sein, beispielsweise als
integrierte Schaltungen. Natürlich können sie aber auch
teilweise oder vollständig kombiniert oder als Software
implementiert werden, die auf einem geeigneten Prozes-
sor läuft, beispielsweise auf einer GPU. Der Eingang 21
und der Ausgang 26 können als getrennte Schnittstellen
oder als eine kombinierte bidirektionale Schnittstelle im-
plementiert sein.
[0034] Fig. 3 zeigt eine vereinfachte schematische
Darstellung einer zweiten Ausführungsform einer Vor-
richtung 30 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln
für ein Kraftfahrzeug, die in einem Kraftfahrzeug verbaut
sein kann. Die Vorrichtung 30 weist einen Prozessor 32
und einen Speicher 31 auf. Beispielsweise handelt es

sich bei der Vorrichtung 30 um einen Computer oder ein
Steuergerät. Im Speicher 31 sind Instruktionen abgelegt,
die die Vorrichtung 30 bei Ausführung durch den Prozes-
sor 32 veranlassen, die Schritte gemäß einem der be-
schriebenen Verfahren auszuführen. Die im Speicher 31
abgelegten Instruktionen verkörpern somit ein durch den
Prozessor 32 ausführbares Programm, welches das er-
findungsgemäße Verfahren realisiert. Die Vorrichtung
hat einen Eingang 33 zum Empfangen von Informatio-
nen, beispielsweise von Daten, die von einer Sensorik
des Kraftfahrzeugs erfasst wurden. Vom Prozessor 32
generierte Daten werden über einen Ausgang 34 bereit-
gestellt. Darüber hinaus können sie im Speicher 31 ab-
gelegt werden. Der Eingang 33 und der Ausgang 34
können zu einer bidirektionalen Schnittstelle zusammen-
gefasst sein.
[0035] Der Prozessor 32 kann eine oder mehrere Pro-
zessoreinheiten umfassen, beispielsweise Mikroprozes-
soren, digitale Signalprozessoren oder Kombinationen
daraus.
[0036] Die Speicher 27, 31 der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen können sowohl volatile als auch nichtvola-
tile Speicherbereiche aufweisen und unterschiedlichste
Speichergeräte und Speichermedien umfassen, bei-
spielsweise Festplatten, optische Speichermedien oder
Halbleiterspeicher.
[0037] Fig. 4 stellt schematisch ein Kraftfahrzeug 40
dar, in dem eine erfindungsgemäße Lösung realisiert ist.
Das Kraftfahrzeug 40 weist unter anderem ein Naviga-
tionssystem 41 und eine Umgebungssensorik 42 auf,
beispielsweise ein Kamerasystem. Die vom Navigations-
system 41 und gegebenenfalls die von der Umgebungs-
sensorik 42 erfassten Daten werden über ein Netzwerk
43 an eine Vorrichtung 20 zum Ermitteln von geltenden
Verkehrsregeln für das Kraftfahrzeug übermittelt. Zudem
können sie in einem Speicher 44 des Kraftfahrzeugs 40
abgelegt werden. Bei Bedarf werden die Daten von der
Vorrichtung 20 mittels einer Kommunikationseinheit 45
zur Auswertung an ein Backend übermittelt. Die vom
Backend als Reaktion auf die gesendeten Daten über-
mittelten Angaben zu den für das Kraftfahrzeug gelten-
den Verkehrsregeln werden dem Fahrer mittels einer
Nutzerschnittstelle 47, beispielsweise einem Infotain-
mentsystem mit einer Anzeigevorrichtung, mitgeteilt. Da-
neben können sie einem Fahrerassistenzsystem 46 des
Kraftfahrzeugs 40 zur Verfügung gestellt werden, bei-
spielsweise zur automatischen Regelung der Fahrzeug-
geschwindigkeit.
[0038] Fig. 5 zeigt schematisch ein Verfahren zum
Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraftfahr-
zeug aus Sicht eines Backends. In einem ersten Schritt
werden zumindest eine Position und eine Bewegungs-
richtung des Kraftfahrzeugs empfangen 50. Basierend
auf den empfangenen Informationen werden dann Anga-
ben zu an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden
Verkehrsregeln bestimmt 51, beispielsweise Angaben
zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung, einer Vorfahrts-
berechtigung oder einem Überholverbot. Die Angaben

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



7

11 EP 3 631 779 B1 12

zu den an der Position des Kraftfahrzeugs geltenden
Verkehrsregeln umfassen dabei Informationen zu einer
Gültigkeit der Verkehrsregeln, die zumindest eine Ent-
fernung bis zu einer Änderung der geltenden Verkehrs-
regeln beinhalten. Ebenso können die Informationen zur
Gültigkeit eine räumliche Gültigkeit beschreiben, insbe-
sondere eine von einer Fahrtroute abhängige räumliche
Gültigkeit. Zudem können die Angaben zu den an der
Position des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln
Detailinformationen zu Kreuzungen umfassen. Die An-
gaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs gelten-
den Verkehrsregeln werden schließlich an das Kraftfahr-
zeug übermittelt 52.
[0039] Fig. 6 zeigt nähere Details zum Bestimmen der
Angaben zu den an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln. In einem ersten Schritt erfolgt
ein Zuordnen 60 der Position des Kraftfahrzeugs zu einer
Straße in einem Straßennetz. Anschließend werden die
Verkehrsregeln ermittelt 61, die an der Position des Kraft-
fahrzeugs für die Straße gelten. Zudem wird zumindest
eine Gültigkeitsdistanz ermittelt 62, d.h. eine Entfernung
im Straßennetz bis zu einer Änderung der geltenden
Verkehrsregeln.
[0040] Fig. 7 zeigt eine vereinfachte schematische
Darstellung einer ersten Ausführungsform einer Vorrich-
tung 70 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für
ein Kraftfahrzeug, die in einem Backend verbaut sein
kann. Die Vorrichtung 70 hat eine erste Schnittstelle 71,
über die eine Übertragungseinrichtung 72 Informationen
zu zumindest einer Position und einer Bewegungsrich-
tung des Kraftfahrzeugs empfangen kann. Über die erste
Schnittstelle kann die Übertragungseinrichtung 72 zu-
dem Angaben zu an der Position des Kraftfahrzeugs
geltenden Verkehrsregeln an das Kraftfahrzeug über-
mitteln, beispielsweise Angaben zu einer Geschwindig-
keitsbegrenzung, einer Vorfahrtsberechtigung oder ei-
nem Überholverbot. Anhand der von der Übertragungs-
einrichtung 72 empfangenen Informationen verortet eine
Verortungseinheit 73 das Kraftfahrzeug in einer Karte.
Die Karte kann von einer externen Datenbank über eine
zweite Schnittstelle 76 bereitgestellt werden. Auf Grund-
lage der Verortung bestimmt eine Recheneinheit 74 die
gewünschten Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs geltenden Verkehrsregeln. Die Recheneinheit
74 ist dabei eingerichtet, die Angaben zu den an der
Position des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln
mit Informationen zu einer Gültigkeit der Verkehrsregeln
zu versehen, die zumindest eine Entfernung bis zu einer
Änderung der geltenden Verkehrsregeln beinhalten.
Ebenso können die Informationen zur Gültigkeit eine
räumliche Gültigkeit beschreiben, insbesondere eine
von einer Fahrtroute abhängige räumliche Gültigkeit.
Zudem können die Angaben zu den an der Position
des Kraftfahrzeugs geltenden Verkehrsregeln Detailin-
formationen zu Kreuzungen umfassen. Die Übertra-
gungseinrichtung 72, die Verortungseinheit 73 und die
Recheneinheit 74 können von einer Kontrolleinheit 75
gesteuert werden. Über eine Benutzerschnittstelle 78

können gegebenenfalls Einstellungen der Übertra-
gungseinrichtung 72, der Verortungseinheit 73, der Re-
cheneinheit 74 oder der Kontrolleinheit 75 geändert wer-
den. Die in der Vorrichtung 70 anfallenden Daten können
dabei in einem Speicher 77 der Vorrichtung 70 abgelegt
werden, beispielsweise für eine spätere Auswertung
oder für eine Nutzung durch die Komponenten der Vor-
richtung 70. Die Übertragungseinrichtung 72, die Ver-
ortungseinheit 73, die Recheneinheit 74 sowie die Kon-
trolleinheit 75 können als dezidierte Hardware realisiert
sein, beispielsweise als integrierte Schaltungen. Natür-
lich können sie aber auch teilweise oder vollständig
kombiniert oder als Software implementiert werden,
die auf einem geeigneten Prozessor läuft, beispielsweise
auf einer GPU. Die erste Schnittstelle 71 und die zweite
Schnittstelle 76 können als getrennte Schnittstellen oder
als eine kombinierte Schnittstelle implementiert sein.
[0041] Fig. 8 zeigt eine vereinfachte schematische
Darstellung einer zweiten Ausführungsform einer Vor-
richtung 80 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln
für ein Kraftfahrzeug, die in einem Backend verbaut sein
kann. Die Vorrichtung 80 weist einen Prozessor 82 und
einen Speicher 81 auf. Beispielsweise handelt es sich bei
der Vorrichtung 80 um einen Computer oder eine Work-
station. Im Speicher 81 sind Instruktionen abgelegt, die
die Vorrichtung 80 bei Ausführung durch den Prozessor
82 veranlassen, die Schritte gemäß einem der beschrie-
benen Verfahren auszuführen. Die im Speicher 81 ab-
gelegten Instruktionen verkörpern somit ein durch den
Prozessor 82 ausführbares Programm, welches das er-
findungsgemäße Verfahren realisiert. Die Vorrichtung
hat einen Eingang 83 zum Empfangen von Informatio-
nen, beispielsweise von einem Datenpaket, das von
einem Kraftfahrzeug übermittelt wurde. Vom Prozessor
82 generierte Daten werden über einen Ausgang 84
bereitgestellt. Darüber hinaus können sie im Speicher
81 abgelegt werden. Der Eingang 83 und der Ausgang 84
können zu einer bidirektionalen Schnittstelle zusammen-
gefasst sein.
[0042] Der Prozessor 82 kann eine oder mehrere Pro-
zessoreinheiten umfassen, beispielsweise Mikroprozes-
soren, digitale Signalprozessoren oder Kombinationen
daraus.
[0043] Die Speicher 77, 81 der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen können sowohl volatile als auch nichtvola-
tile Speicherbereiche aufweisen und unterschiedlichste
Speichergeräte und Speichermedien umfassen, bei-
spielsweise Festplatten, optische Speichermedien oder
Halbleiterspeicher.
[0044] Nachfolgend soll eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung anhand der Figuren 9 bis 14
erläutert werden. Im Beispiel wird eine Geschwindig-
keitsbegrenzung für das Fahrzeug ermittelt. Das gleiche
Prinzip kann beispielsweise aber auch für Vorfahrtsre-
gelungen oder Überholverbote genutzt werden. Im Falle
der Anwendung für Vorfahrtsregelungen wird keine ak-
tuell gültige Geschwindigkeit übertragen, sondern der
Status der Straße, beispielsweise übergeordnet oder
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untergeordnet, sowie die Gültigkeitsdistanz. Hinsichtlich
von Überholverboten wird die Zulässigkeit von Überhol-
vorgängen nebst der Gültigkeitsdistanz übertragen, bei-
spielsweise zulässig, unzulässig, unzulässig für be-
stimmte Fahrzeugklassen oder unzulässig mit Ausnah-
men.
[0045] Fig. 9 veranschaulicht ein System zum Ermit-
teln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraftfahrzeug
40. Das System umfasst das Kraftfahrzeug 40 und ein
Backend 90. Neben einer Vorrichtung 20 zum Ermitteln
von geltenden Verkehrsregeln weist das Kraftfahrzeug
40 ein Navigationssystem 41, ein Fahrerassistenzsys-
tem 46 und eine Nutzerschnittstelle 47 auf. Das Backend
umfasst zumindest eine Vorrichtung 70 zum Ermitteln
von geltenden Verkehrsregeln sowie eine Datenbank 91
mit Kartendaten und Verkehrsregelinformationen. Das
Kartenmaterial kann beispielsweise im NDS-Format vor-
liegen (NDS: Navigation Data Standard, Navigationsda-
tenstandard). Das Kraftfahrzeug 40 versendet seine ak-
tuelle Position mit einem Trace, d.h. mit zumindest einem
Wegpunkt der Vergangenheit, und seiner Richtung an
das Backend 90. Diese Daten können beispielsweise
vom Navigationssystem 41 bereitgestellt werden. Das
Backend 90 nutzt diese Informationen, um das Kraft-
fahrzeug 40 einer Straße zuzuordnen. Zu diesem Zweck
wird das Kartenmaterial aus der Datenbank 91 der Vor-
richtung 70 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln
zur Verfügung gestellt. Basierend auf der Zuordnung wird
die aktuell gültige Geschwindigkeitsbegrenzung für das
Kraftahrzeug 40 ermittelt und an das Kraftahrzeug 40
übertragen. Zudem können auch eine Gültigkeitsdistanz
für die Geschwindigkeitsbegrenzung und zumindest eine
nachfolgende Geschwindigkeitsbegrenzung ermittelt
und übertragen werden. Dies kann insbesondere unter
Berücksichtigung von möglichen Routenentscheidun-
gen erfolgen. Die von der Vorrichtung 20 aus den emp-
fangenen Daten ermittelte aktuelle Geschwindigkeitsbe-
grenzung kann auf einer Anzeige der Nutzerschnittstelle
47 dargestellt werden. Zudem können die Geschwindig-
keitsbegrenzung und gegebenenfalls auch nachfolgen-
de Geschwindigkeitsbegrenzungen dem Fahrerassis-
tenzsystem 46 zur Verfügung gestellt werden. Sofern
die nachfolgenden Geschwindigkeitsbegrenzungen rou-
tenabhängig sind, können Informationen zur jeweils ge-
wählten Route bei Bedarf vom Navigationssystem 41
geliefert werden. Zudem kann das Navigationssystem
41 angewiesen werden, einen Neustart der Positions-
verfolgung durchzuführen, sobald eine Anfrage nach
geltenden Verkehrsregeln an das Backend 90 übermittelt
wurde.
[0046] Fig. 10 illustriert zwei vorteilhafte Algorithmen
92, 93, die im System aus Fig. 9 implementiert sein
können. Ein erster Algorithmus 92 ist in der Datenbank
91 implementiert. Er kann allerdings auch durch die Vor-
richtung 70 zum Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln
oder durch eine dezidierte Komponente des Backends
90 ausgeführt werden. Beim Algorithmus 92 handelt es
sich um einen Suchalgorithmus. Dieser ermittelt die an

der Position des Kraftfahrzeugs 40 geltende Geschwin-
digkeitsbegrenzung. Darüber hinaus kann der Suchal-
gorithmus in der Lage sein, eine minimale, gegebenen-
falls auch routenabhängige minimale Entfernung bis zu
einer Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu er-
mitteln. Dies wird weiter unten anhand der Figuren 12 bis
14 erläutert. Ein weiterer Algorithmus 93 ist in der im
Kraftfahrzeug 40 angeordneten Vorrichtung 20 zum Er-
mitteln von geltenden Verkehrsregeln implementiert.
Auch dieser Algorithmus 93 kann alternativ durch eine
dezidierte Komponente des Kraftfahrzeugs 40 ausge-
führt werden. Der Algorithmus führt insbesondere die
Auswahl derjenigen vergangenen Wegpunkte durch,
die an das Backend 90 übermittelt werden sollen. Vor-
zugsweise werden die vergangenen Positionen in einem
Ringspeicher abgelegt, so dass der neuste Wegpunkt
stets den ältesten bereits gespeicherten Wegpunkt er-
setzt. Auf diese Weise wird nur wenig Speicherplatz
benötigt und gleichzeitig ein durchgehender Trace zur
aktuellen Position bereitgestellt. Die vergangenen Weg-
punkte sollten dabei einen gewissen Mindestabstand
haben, um aussagekräftig zu sein. Besonders interes-
sant für die korrekte Zuordnung der Fahrzeugposition zu
einer Straße, und insbesondere zur richtigen Fahrspur im
Falle von mehrspurigen Straßen, sind Wegepunkte un-
mittelbar vor und nach einem Spurwechsel. Derartige
Wegepunkte werden daher bevorzugt an das Backend
90 übermittelt. Da sich Kurvenfahrten gut anhand vom
Lenkwinkel erkennen lassen, können zudem auch Anga-
ben zum Verlauf des Lenkwinkels bereitgestellt werden.
Interessant sind dabei insbesondere Positionen mit
Lenkwinkeländerungen, beispielsweise ein Kurvenein-
gang, ein Scheitel oder ein Kurvenausgang. Ebenso ist
es möglich, die Bahnkrümmung, die sich aus dem Lenk-
winkel berechnen lässt, für jeden Wegepunkt zu über-
tragen. Außerdem können zusätzlich die erkannten
Fahrspurmarkierungen (gestrichelt, durchgezogen,
Doppellinie, keine) übermittelt werden. Mit diesen Infor-
mationen lässt sich die Zuordnung weiter verbessern.
[0047] Das Abfragen der geltenden Verkehrsregeln
beim Backend 90 kann auf verschiedene Weisen reali-
siert werden, von denen einige nachfolgend erläutert
werden.
[0048] Gemäß einer ersten Realisierungsvariante
fragt das Fahrzeug 40 initial beim Backend 90 die ak-
tuelle Geschwindigkeitsbegrenzung ab. Das Backend 90
ermittelt mit Hilfe des Suchalgorithmus 92 sowohl die
aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung als auch die mi-
nimale Entfernung bis zu einer Änderung der Geschwin-
digkeitsbegrenzung. Beide Informationen werden an das
Fahrzeug 40 übermittelt. Das Fahrzeug 40 verfolgt den
zurückgelegten Weg, beispielsweise unter Verwendung
von Fahrzeugsensoren, und fragt bei Erreichen der über-
mittelten minimalen Entfernung erneut beim Backend 90
die Geschwindigkeitsbegrenzung ab. Diese Variante
kommt mit einer sehr geringen Anzahl von Abfragen
aus, so dass das anfallende Datenvolumen sehr gering
ist. Zudem ist keine dauerhafte Datenverbindung nötig.
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Anstelle der minimalen Entfernung bis zu einer Änderung
der Geschwindigkeitsbegrenzung können auch mehrere
Entfernungen für unterschiedliche mögliche Routen
übermittelt werden. Anders ausgedrückt, der kürzeste
Abstand zu einer Änderung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung wird abgelegt unter der Richtungsbedingung
der ersten angetroffenen Kreuzung. Um ein Beispiel zu
geben, wenn das Fahrzeug 40 an der ersten Kreuzung in
500 m links abbiegt, befindet sich die nächste Änderung
in einer Entfernung von 525 m. Wenn das Fahrzeug 40 an
der ersten Kreuzung in 500 m geradeaus fährt, befindet
sich die nächste Änderung in einer Entfernung von 751
m. Wenn das Fahrzeug 40 an der ersten Kreuzung in 500
m rechts abbiegt, befindet sich die nächste Änderung in
einer Entfernung von 612 m. In diesem Fall überwacht
das Fahrzeug 40 nicht nur die zurückgelegte Entfernung,
sondern auch die gewählte Route.
[0049] Gemäß einer weiteren Variante übermittelt das
Backend 90 zusätzlich zur aktuellen Geschwindigkeits-
begrenzung und zu den Entfernungen bis zu einer Än-
derung der Geschwindigkeitsbegrenzung ein einfaches
Kreuzungsmodell. Ein Beispiel für ein solches Kreu-
zungsmodell ist in Fig. 11 dargestellt. Die Kreuzung wird
dabei durch einen Kreis repräsentiert, der die Kreu-
zungsfläche darstellt. Die abgehenden Kreuzungsarme
werden durch ihre Position auf dem Kreisring und durch
die Richtung des Arms repräsentiert. Beispielsweise wird
die Position auf dem Kreisring durch die Lage in Grad
zum Kreuzungsmittelpunkt angegeben, während für die
Richtung des Arms die Himmelsrichtung in Grad verwen-
det wird. Das Fahrzeug 40 kann aus der eigenen Rich-
tung entscheiden, welcher Kreuzungsarm befahren wird.
Ein alternatives Kreuzungsmodell verwendet GPS-
Punkte für die Darstellung der Kreuzungsarme. Durch
den Vergleich der Fahrzeugposition mit den GPS-Punk-
ten kann das Fahrzeug 40 die Zugehörigkeit zu einem
Kreuzungsarm bestimmen. Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, dass das Backend 90 ein Kreuzungsnetz für
einen definierten Umkreis übermittelt. Das Fahrzeug
40 lokalisiert sich dann selbständig innerhalb dieses
Netzes und ermittelt daraus die aktuelle Geschwindig-
keitsbeschränkung. Mit Hilfe der Kreuzungsmodelle bzw.
des Kreuzungsnetzes lässt sich im Falle von Latenzen
bei der Anfrage an das Backend eine gewisse Voraus-
schau erreichen, so dass die Zuverlässigkeit des Ver-
fahrens erhöht wird.
[0050] Fig. 12 veranschaulicht einen ersten Iterations-
schritt einer Bestimmung einer Gültigkeitsdistanz einer
Geschwindigkeitsbegrenzung. Dargestellt ist ein Aus-
schnitt eines Straßennetzes, wobei die Straßen durch
durchgehende und gestrichelte Linien repräsentiert wer-
den. Die Art der der Strichelung repräsentiert die zuge-
hörige Geschwindigkeitsbegrenzung. Straßen mit einer
durchgehenden Linie stellen diejenigen Straßen dar, die
für die gegebene Position des Fahrzeugs ohne Belang
sind. Die durchgeführte Suche im Straßennetz entspricht
einer Baumsuche. Das Straßennetz spaltet sich in viele
Richtungen auf. Es wird der kürzeste Pfad bis zu einer

Geschwindigkeitsänderungen in diesem Netz gesucht.
Das Fahrzeug befindet sich an einer Position P, die durch
einen Kreis dargestellt wird. Der Pfeil im Kreis repräsen-
tiert die Fahrtrichtung. Ein weiterer Kreis VP verdeutlicht
eine vorherige Position des Fahrzeugs. Aktuell befindet
sich das Fahrzeug auf einem Straßenabschnitt zwischen
zwei Kreuzungen "1" und "2", die mögliche zukünftige
Positionen ZP des Fahrzeugs sein können. Die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf diesem Straßenabschnitt
liegt bei 30 km/h. Es wird nun zunächst die Entfernung bis
zur nächsten Kreuzung "1" in Fahrtrichtung bestimmt.
Zusätzlich wird die Entfernung bis zur nächsten Kreu-
zung "2" entgegen der Fahrtrichtung bestimmt, wobei ein
Wendemanöver auf der nächsten Kreuzung "1" in Fahrt-
richtung angenommen wird.
[0051] Die Entfernung bis zur Kreuzung "1" beträgt im
Beispiel 150 m, die Entfernung bis zur Kreuzung "2" 450
m. Auf den Straßenabschnitten bis zu den beiden Kreuz-
ungen ändert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung
nicht. Die minimale Entfernung bis zu einer Änderung
der Geschwindigkeitsbegrenzung ist damit auf jeden Fall
größer als 150 m. Der aktuelle Straßenabschnitt wird nun
noch als bereits für die Suche benutzt markiert.
[0052] Fig. 13 veranschaulicht einen zweiten Itera-
tionsschritt der Bestimmung einer Gültigkeitsdistanz ei-
ner Geschwindigkeitsbegrenzung. Da keine Änderung
der Geschwindigkeitsbegrenzung gefunden wurde wird
die Suche nach weiteren Kreuzungen, an denen sich die
Geschwindigkeitsbegrenzung ändern könnte, fortge-
setzt. Ausgehend von den in der ersten Iteration gefun-
denen Kreuzungen können fünf weitere Kreuzungen "1"
bis "5" erreicht werden. Bereits genutzte Straßenab-
schnitte bleiben bei der Suche unberücksichtigt, sofern
die Geschwindigkeitsbegrenzung für beide Richtungen
gilt und der aktuelle Weg kürzer als der bereits genutzte
Weg ist. Die Entfernung bis zu den Kreuzungen "1", "2"
und "5" beträgt jeweils 200 m, die Entfernung bis zur
Kreuzung "3" 250 m, die Entfernung bis zur Kreuzung "4"
270 m. Auf den Straßenabschnitten bis zu den Kreuz-
ungen ändert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung
nicht. Die minimale Entfernung bis zu einer Änderung
der Geschwindigkeitsbegrenzung ist damit auf jeden Fall
größer als 350 m, d.h. als die Entfernung von der Aus-
gangsposition P bis zu den Kreuzungen "1" oder "2". Die
aktuellen Straßenabschnitte werden nun noch als bereits
für die Suche benutzt markiert.
[0053] Fig. 14 illustriert ein Endergebnis der Bestim-
mung einer Gültigkeitsdistanz einer Geschwindigkeits-
begrenzung. Nach einigen Iterationen stellt sich das
Suchergebnis folgendermaßen dar. An der Kreuzung
"1" ändert sich die Geschwindigkeitsbegrenzung nach
insgesamt 550 m zu 60 km/h. An der Kreuzung "3" ändert
sich die Geschwindigkeitsbegrenzung nach insgesamt
700 m zu 50 km/h. An der Kreuzung "4" ändert sich die
Geschwindigkeitsbegrenzung nach insgesamt 720 m zu
50 km/h. An der Kreuzung "5" ändert sich die Geschwin-
digkeitsbegrenzung nach insgesamt 650 m zu 5 km/h.
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Bezugszeichenliste

[0054]

10 Bestimmen von Position und Bewegungsrichtung
11 Übermitteln von Position und Bewegungsrich-

tung
12 Empfangen von Angaben zu geltenden Verkehrs-

regeln
20 Vorrichtung
21 Eingang
22 Trackingeinheit
23 Übertragungseinrichtung
24 Datenverarbeitungseinheit
25 Kontrolleinheit
26 Ausgang
27 Speicher
28 Benutzerschnittstelle
30 Vorrichtung
31 Speicher
32 Prozessor
33 Eingang
34 Ausgang
40 Kraftfahrzeug
41 Navigationssystem
42 Umgebungssensorik
43 Netzwerk
44 Speicher
45 Kommunikationseinheit
46 Fahrerassistenzsystem
47 Nutzerschnittstelle
50 Empfangen von Position und Bewegungsrich-

tung
51 Bestimmen von Angaben zu geltenden Verkehrs-

regeln
52 Übermitteln der Angaben zu geltenden Verkehrs-

regeln
60 Zuordnen der Position zu einer Straße
61 Ermitteln von für die Straße geltenden Verkehrs-

regeln
62 Ermitteln einer Gültigkeitsdistanz der geltenden

Verkehrsregeln
70 Vorrichtung
71 Erste Schnittstelle
72 Übertragungseinrichtung
73 Verortungseinheit
74 Recheneinheit
75 Kontrolleinheit
76 Zweite Schnittstelle
77 Speicher
78 Benutzerschnittstelle
79 Datenbank
80 Vorrichtung
81 Speicher
82 Prozessor
83 Eingang
84 Ausgang
90 Backend

91 Datenbank
92 Suchalgorithmus
93 Algorithmus
P Position
VP Vorherige Position
ZP Zukünftige Position

Patentansprüche

1. Verfahren zum Ermitteln von geltenden Verkehrs-
regeln für ein Kraftfahrzeug (40), mit den Schritten:

- Übermitteln (11) zumindest einer Position und
einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(40) an ein Backend (90) durch eine Übertra-
gungseinrichtung (23) des Kraftfahrzeugs (40);
und
- Empfangen (12) von Angaben zu an der Posi-
tion des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Ver-
kehrsregeln durch die Übertragungseinrichtung
(23);

dadurch gekennzeichnet, dass die Angaben zu
den an der Position des Kraftfahrzeugs (40) gelten-
den Verkehrsregeln zumindest eine Gültigkeitsdis-
tanz beinhalten, die eine minimale Entfernung bis zu
einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln an-
gibt, und dass bei Erreichen der minimalen Entfer-
nung das Übermitteln (11) zumindest einer Position
und einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(40) an das Backend (90) erneut durchgeführt wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei eine Historie
von Positionen des Kraftfahrzeugs (40) an das Ba-
ckend (90) übermittelt (11) wird.

3. Verfahren zum Ermitteln von geltenden Verkehrs-
regeln für ein Kraftfahrzeug (40), mit den Schritten:

- Empfangen (50) von zumindest einer Position
und einer Bewegungsrichtung des Kraftfahr-
zeugs (40);
- Bestimmen (51) von Angaben zu an der Posi-
tion des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Ver-
kehrsregeln; und
- Übermitteln (52) der Angaben zu den an der
Position des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Ver-
kehrsregeln an das Kraftfahrzeug (40);

dadurch gekennzeichnet, dass die Angaben zu
den an der Position des Kraftfahrzeugs (40) gelten-
den Verkehrsregeln zumindest eine Gültigkeitsdis-
tanz beinhalten, die eine minimale Entfernung bis zu
einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln an-
gibt.

4. Verfahren gemäß Anspruch 3, wobei das Bestim-
men (51) der Angaben zu den an der Position des
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Kraftfahrzeugs (40) geltenden Verkehrsregeln die
Schritte umfasst:

- Zuordnen (60) der Position des Kraftfahrzeugs
(40) zu einer Straße in einem Straßennetz;
- Ermitteln (61) von für die Straße an der Position
des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Verkehrsre-
geln; und
- Ermitteln (62) von zumindest einer Entfernung
im Straßennetz bis zu einer Änderung der gel-
tenden Verkehrsregeln.

5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs (40) geltenden Verkehrsregeln mehrere
Entfernungen bis zu einer Änderung der geltenden
Verkehrsregeln für unterschiedliche Routen beinhal-
ten.

6. Verfahren gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs (40) geltenden Verkehrsregeln Detailin-
formationen zu zumindest einer Kreuzung umfas-
sen.

7. Verfahren gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die an der Position des Kraftfahrzeugs (40)
geltenden Verkehrsregeln eine Geschwindigkeits-
begrenzung, eine Vorfahrtsberechtigung oder ein
Überholverbot beschreiben.

8. Computerlesbares Speichermedium mit Instruktio-
nen, die bei Ausführung durch einen Computer den
Computer zur Ausführung der Schritte eines Ver-
fahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 zum
Ermitteln von geltenden Verkehrsregeln für ein Kraft-
fahrzeug (40) veranlassen.

9. Vorrichtung (20) zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug (40), mit:

- einer Übertragungseinrichtung (23) zum Über-
mitteln (11) zumindest einer Position und einer
Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs (40) an
ein Backend (90) und zum Empfangen (12) von
Angaben zu an der Position des Kraftfahrzeugs
(40) geltenden Verkehrsregeln; und
- einer Datenverarbeitungseinheit (24) zum
Auswerten der Angaben zu den an der Position
des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Verkehrsre-
geln;

dadurch gekennzeichnet, dass die Angaben zu
den an der Position des Kraftfahrzeugs (40) gelten-
den Verkehrsregeln zumindest eine Gültigkeitsdis-
tanz beinhalten, die eine minimale Entfernung bis zu
einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln an-
gibt, und dass die Übertragungseinrichtung (23) ein-

gerichtet ist, das Übermitteln (11) zumindest einer
Position und einer Bewegungsrichtung des Kraft-
fahrzeugs (40) an das Backend (90) bei Erreichen
der minimalen Entfernung erneut durchzuführen.

10. Vorrichtung (70) zum Ermitteln von geltenden Ver-
kehrsregeln für ein Kraftfahrzeug (40), mit:

- einer Übertragungseinrichtung (72) zum Emp-
fangen (50) von zumindest einer Position und
einer Bewegungsrichtung des Kraftfahrzeugs
(40) und zum Übermitteln (52) von Angaben
zu an der Position des Kraftfahrzeugs (40) gel-
tenden Verkehrsregeln an das Kraftfahrzeug
(40); und
- einer Recheneinheit (74) zum Bestimmen (51)
der Angaben zu den an der Position des Kraft-
fahrzeugs (40) geltenden Verkehrsregeln;

dadurch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit
(74) eingerichtet ist, die Angaben zu den an der
Position des Kraftfahrzeugs (40) geltenden Ver-
kehrsregeln zumindest mit einer Gültigkeitsdistanz
zu versehen, die eine minimale Entfernung bis zu
einer Änderung der geltenden Verkehrsregeln an-
gibt.

11. Kraftfahrzeug (40), das eine Vorrichtung gemäß An-
spruch 9 aufweist.

Claims

1. Method for determining applicable traffic rules for a
motor vehicle (40), having the steps of:

- transmitting (11) at least a position and a direc-
tion of movement of the motor vehicle (40) to a
backend (90) by means of a transmission device
(23) of the motor vehicle (40); and
- receiving (12) information on traffic rules ap-
plicable at the position of the motor vehicle (40)
by means of the transmission device (23);

characterized in that the information on the traffic
rules applicable at the position of the motor vehicle
(40) comprises at least a validity distance that in-
dicates a minimum distance until the applicable traf-
fic rules change, and in that, upon reaching the
minimum distance, at least a position and a direction
of movement of the motor vehicle (40) are trans-
mitted (11) to the backend (90) again.

2. Method according to Claim 1, wherein a history of
positions of the motor vehicle (40) is transmitted (11)
to the backend (90).

3. Method for determining applicable traffic rules for a
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motor vehicle (40), having the steps of:

- receiving (50) at least a position and a direction
of movement of the motor vehicle (40);
- determining (51) information on traffic rules
applicable at the position of the motor vehicle
(40); and
- transmitting (52) the information on the traffic
rules applicable at the position of the motor
vehicle (40) to the motor vehicle (40);

characterized in that the information on the traffic
rules applicable at the position of the motor vehicle
(40) comprises at least a validity distance that in-
dicates a minimum distance until the applicable traf-
fic rules change.

4. Method according to Claim 3, wherein the determi-
nation (51) of the information on the traffic rules
applicable at the position of the motor vehicle (40)
comprises the steps of:

- assigning (60) the position of the motor vehicle
(40) to a road in a road network;
- determining (61) traffic rules applicable to the
road at the position of the motor vehicle (40); and
- determining (62) at least one distance in the
road network until the applicable traffic rules
change.

5. Method according to one of Claims 1 to 4, wherein
the information on the traffic rules applicable at the
position of the motor vehicle (40) comprises a plur-
ality of distances until the applicable traffic rules
change for different routes.

6. Method according to one of the preceding claims,
wherein the information on the traffic rules applic-
able at the position of the motor vehicle (40) com-
prises detailed information on at least one intersec-
tion.

7. Method according to one of the preceding claims,
wherein the traffic rules applicable at the position of
the motor vehicle (40) describe a speed limit, a right-
of-way or a ban on overtaking.

8. Computer-readable storage medium having instruc-
tions which, when executed by a computer, cause
the computer to carry out the steps of a method
according to one of Claims 1 to 7 for determining
applicable traffic rules for a motor vehicle (40).

9. Apparatus (20) for determining applicable traffic
rules for a motor vehicle (40), having:

- a transmission device (23) for transmitting (11)
at least a position and a direction of movement of

the motor vehicle (40) to a backend (90) and for
receiving (12) information on traffic rules applic-
able at the position of the motor vehicle (40); and
- a data processing unit (24) for evaluating the
information on the traffic rules applicable at the
position of the motor vehicle (40);

characterized in that the information on the traffic
rules applicable at the position of the motor vehicle
(40) comprises at least a validity distance that in-
dicates a minimum distance until the applicable traf-
fic rules change, and in that the transmission device
(23) is configured to transmit (11) at least a position
and a direction of movement of the motor vehicle (40)
to the backend (90) again upon reaching the mini-
mum distance.

10. Apparatus (70) for determining applicable traffic
rules for a motor vehicle (40), having:

- a transmission device (72) for receiving (50) at
least a position and a direction of movement of
the motor vehicle (40) and for transmitting (52)
information on traffic rules applicable at the po-
sition of the motor vehicle (40) to the motor
vehicle (40); and
- a computing unit (74) for determining (51) the
information on the traffic rules applicable at the
position of the motor vehicle (40);

characterized in that the computing unit (74) is
configured to provide the information on the traffic
rules applicable at the position of the motor vehicle
(40) at least with a validity distance that indicates a
minimum distance until the applicable traffic rules
change.

11. Motor vehicle (40) having an apparatus according to
Claim 9.

Revendications

1. Procédé permettant d’établir des règles de circula-
tion en vigueur pour un véhicule automobile (40),
comprenant les étapes consistant à :

- transmettre (11) au moins une position et une
direction de mouvement du véhicule automobile
(40) à un serveur dorsal (90) par un dispositif de
transmission (23) du véhicule automobile (40) ;
et
- recevoir (12) des indications concernant des
règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) par l’intermédiaire du
dispositif de transmission (23) ;

caractérisé en ce que les indications concernant
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les règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) contiennent au moins une
distance de validité qui indique une distance mini-
male jusqu’à un changement des règles de circula-
tion en vigueur, et en ce que lorsque la distance
minimale est atteinte, la transmission (11) au serveur
dorsal (90) au moins d’une position et d’une direction
de mouvement du véhicule automobile (40) est ef-
fectuée à nouveau.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel un
historique des positions du véhicule automobile (40)
est transmis (11) au serveur dorsal (90).

3. Procédé permettant d’établir des règles de circula-
tion en vigueur pour un véhicule automobile (40),
comprenant les étapes consistant à :

- recevoir (50) au moins une position et une
direction de mouvement du véhicule automobile
(40) ;
- déterminer (51) des indications concernant des
règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) ; et
- transmettre (52) au véhicule automobile (40)
les indications concernant les règles de circula-
tion en vigueur à la position du véhicule auto-
mobile (40) ;

caractérisé en ce que les indications concernant
les règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) contiennent au moins une
distance de validité qui indique une distance mini-
male jusqu’à un changement des règles de circula-
tion en vigueur.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel la
détermination (51) des indications concernant les
règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) comprend les étapes
consistant à :

- associer (60) la position du véhicule automo-
bile (40) à une route dans un réseau routier ;
- établir (61) des règles de circulation en vigueur
à la position du véhicule automobile (40) pour la
route ; et
- établir (62) au moins une distance dans le
réseau routier jusqu’à un changement des rè-
gles de circulation en vigueur.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel les indications concernant les
règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) contiennent plusieurs dis-
tances jusqu’à un changement des règles de circu-
lation en vigueur pour différents itinéraires.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les indications concernant
les règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) comprennent des informa-
tions détaillées concernant au moins une intersec-
tion.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les règles de circulation en
vigueur à la position du véhicule automobile (40)
décrivent une limitation de vitesse, une priorité ou
une interdiction de doubler.

8. Support de stockage lisible par ordinateur, compre-
nant des instructions qui, lorsqu’elles sont exécu-
tées par un ordinateur, font que l’ordinateur exécute
les étapes d’un procédé selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7 permettant d’établir des règles
de circulation en vigueur pour un véhicule automo-
bile (40) .

9. Dispositif (20) permettant d’établir les règles de cir-
culation en vigueur pour un véhicule automobile
(40), comprenant :

- un dispositif de transmission (23) pour trans-
mettre (11) au moins une position et une direc-
tion de mouvement du véhicule automobile (40)
à un serveur dorsal (90) et pour recevoir (12) des
indications concernant des règles de circulation
en vigueur à la position du véhicule automobile
(40) ; et
- une unité de traitement de données (24) pour
évaluer les indications concernant les règles de
circulation en vigueur à la position du véhicule
automobile (40) ;

caractérisé en ce que les indications concernant
les règles de circulation en vigueur à la position du
véhicule automobile (40) contiennent au moins une
distance de validité qui indique une distance mini-
male jusqu’à un changement des règles de circula-
tion en vigueur, et en ce que le dispositif de trans-
mission (23) est conçu pour effectuer à nouveau la
transmission (11) d’au moins une position et d’une
direction de mouvement du véhicule automobile (40)
au serveur dorsal (90) lorsque la distance minimale
est atteinte.

10. Dispositif (70) permettant d’établir des règles de
circulation en vigueur pour un véhicule automobile
(40), comprenant :

- un dispositif de transmission (72) pour recevoir
(50) au moins une position et une direction de
mouvement du véhicule automobile (40) et pour
transmettre (52) au véhicule automobile (40)
des indications concernant des règles de circu-
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lation en vigueur à la position du véhicule auto-
mobile (40) ; et
- une unité de calcul (74) pour déterminer (51)
les indications concernant les règles de circula-
tion en vigueur à la position du véhicule auto-
mobile (40) ;

caractérisé en ce que l’unité de calcul (74) est
conçue pour munir les règles de circulation en vi-
gueur à la position du véhicule automobile (40) au
moins d’une distance de validité qui indique une
distance minimale jusqu’à un changement des rè-
gles de circulation en vigueur.

11. Véhicule automobile (40) présentant un dispositif
selon la revendication 9.
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